
Sechste Ordnung zur Änderung der 

Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 18.05.2010 

vom 26.02.2019 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 67 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. Sep-

tember 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Okto-

ber 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlas-

sen: 

 

 

Artikel 1 

Die Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität vom 18.05.2010 (AB Uni 2010/10, S. 802 ff.), zuletzt geändert durch die fünfte Ände-

rungsordnung vom 20.02.2018 (AB Uni 2018/5, S. 277), wird wie folgt geändert: 

 

 

1. § 3 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Zulassung kann versagt werden, wenn die Bewerberin/der Bewerber wegen einer vorsätz-

lich begangenen Straftat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr verurteilt 

worden ist, es sei denn, sie/er weist nach, dass die Straftat keinen Wissenschaftsbezug auf-

weist.“ 

 

 

2. § 3 Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: 

„Wer an dieser oder an einer anderen deutschen Fakultät bereits einen rechtswissenschaftli-

chen Doktorgrad erworben hat, wird nicht nochmals zur Promotion zugelassen.“ 

 

 

3. Der bisherige Absatz 9 in § 3 wird zum neuen Absatz 10. 

 

 

4. § 28 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Fachbereichsrat kann darüber hinaus den Doktorgrad entziehen, wenn Promovierte wegen 

einer vorsätzlich begangenen wissenschaftsrelevanten Straftat zu einer Freiheitsstrafe von ei-

nem Jahr oder mehr verurteilt worden sind.“ 
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftlichen Fa-

kultät (Fachbereich 03) vom 22.01.2019. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Münster, den 26.02.2019       Der Rektor 

 

        Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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